Häufige Fragen und Antworten zur Erstattung
Ist der Wasser- und Abwasserverband Havelland verpflichtet, die zuviel verlangte Umsatzsteuer zu erstatten?

Nein, es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Erstattung. Der Wasser- und Abwasserverband Havelland (WAH) hat die Steuer bereits an das Finanzamt abgeführt und wird sich die Beträge, die er auszahlt, von der Finanzverwaltung zunächst erstatten lassen. 
Für welche Leistungen kann ich mit einem ermäßigten Umsatzsteuersatz rechnen?

Nur die vom WAH ausgestellten Beitragsbescheide zum Anschluss an das Trinkwassernetz sind betroffen, Umsatzsteuer aus Rechnungen von anderen Unternehmen zur Herstellung des Hausanschlusses oder andere Leistungen in diesem Bereich sind nicht erstattungsfähig.
Muss ich einen Antrag auf Erstattung stellen?

Nein, der WAH schreibt alle Kunden an, die in den Jahren von August 2000 bis Februar 2009 einen Trinkwasseranschlussbescheid mit 16 % bzw. 19 % Umsatzsteuer erhalten haben, und bittet Sie lediglich um Mitteilung Ihrer Bankverbindung.

Muss die Erstattung innerhalb einer Frist erfolgen?

Nein, eine Frist für die Erstattung ist von der Finanzverwaltung nicht vorgegeben worden. Wir unternehmen jedoch alles, damit Sie Ihr Geld schnellstmöglich erhalten, wenn die Bearbeitung aufgrund der Vielzahl der Fälle auch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
Wann kann ich mit der Auszahlung rechnen?

Die aufgrund der damals geltenden Rechtslage veranlagte Umsatzsteuer wurde an die Finanzverwaltung abgeführt. Da es sich um Mittel der Finanzverwaltung handelt, muss der WAH die Erstattungsbeträge zunächst dort geltend machen. Sobald die Finanzverwaltung uns Ihre zuviel gezahlte Umsatzsteuer erstattet, erfolgt unverzüglich die Auszahlung an Sie. Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Kunden werden alle verfügbaren Mitarbeiter eingesetzt, um die Erstattungen schnellstmöglich zu bearbeiten und auszuzahlen. Beim WAH sind rd. 3.000 Fälle zu prüfen. Leider können wir Ihnen keine festen Termine zusichern, in der Regel jedoch, wird die Erstattung ca. 2-3 Monate nach der Berichtigung erfolgen. Wir danken bereits jetzt schon für Ihr Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt.
Ich bin ein vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer und habe den Beitragsbescheid für meinen Betrieb erhalten. Ist eine Berichtigung erforderlich?

Nein, eine Berichtigung des Bescheides ist nicht erforderlich, da Sie als vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer durch die Umsatzsteuer finanziell nicht belastet werden. Der Vorsteuerabzug ist trotz des unrichtigen Ausweises dennoch nicht gefährdet, das stellt ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom April 2009 klar.
Ich bin Mieter, betrifft mich die Steuererstattung?

Nein, die Steuererstattung kann nur an die Personen erfolgen, die einen Trinkwasseranschlussbescheid erhalten und bezahlt haben.
Ich bin Bauherr und Grundstückseigentümer. Der Beitragsbescheid wurde an die Baufirma gestellt und auch von der Baufirma bezahlt (schlüsselfertiges Bauen). Kann ich mit einer Erstattung rechnen?

Nein, die Steuererstattung kann nur an die Personen erfolgen, die einen Trinkwasseranschlussbescheid erhalten und bezahlt haben. Der Bauunternehmer ist in der Regel vorsteuerberechtigt, eine Berichtigung seiner Beiträge nicht erforderlich.
Ich habe das Grundstück inzwischen verkauft, habe aber den Trinkwasserbeitragsbescheid erhalten und bezahlt. Kann ich mit einer Erstattung rechnen?

Ja, da Sie der Bescheidempfänger sind und die zu hohe Umsatzsteuer gezahlt haben.
Ich habe das Grundstück geerbt. Der Anschluss wurde zu Lebzeiten des Erblassers hergestellt und bezahlt. Kann ich mit einer Erstattung rechnen?

Ja, wenn zweifelsfrei feststellbar ist, dass Sie der rechtmäßige Erbe sind. Dazu bitten wir Sie, geeignete Unterlagen beizubringen.
Mit welchem Erstattungsbetrag kann ich rechnen?

Die Erstattung richtet sich nach dem auf dem Bescheid ausgewiesenen Nettobetrag. Durch die Veränderung des Steuersatzes entsteht ein Differenzbetrag zwischen dem Regelsteuersatz (16 % bzw. 19 %) und dem ermäßigten Steuersatz (7 %), den wir per Banküberweisung an Sie auszahlen.
Ich habe mehrere Trinkwasseranschlussbeiträge erhalten und bezahlt. Werden mir alle Erstattungsbeträge mit einer Überweisung ausgezahlt?

Nein, wir können jeden Bescheid aus organisatorischen Gründen nur als Einzelfall bearbeiten. Somit erhalten Sie für jeden Bescheid gesondert die Erstattung.
Für welchen Zeitraum wird eine Erstattung gewährt?

Betroffen sind alle Trinkwasseranschlussbescheide, die seit August 2000 bis Februar 2009 mit dem vollen Regelsteuersatz von 16 Prozent bzw. 19 Prozent erstellt wurden.
Werden Beiträge zum Anschluss an die Schmutzwasseranlage auch erstattet?

Nein, die Schmutzwasseranschlussbeiträge unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.
Werden Verwaltungsgebühren für die Genehmigung zum Anschluss an die Trinkwasseranlage oder die Abnahme eines Gartenwasserzählers ebenfalls erstattet?

Nein, in der Verwaltungsgebührensatzung sind die Gebühren mit dem Bruttobetrag festgesetzt, eine Erstattung hätte lediglich einen anderen Nettobetrag und einen anderen Umsatzsteuerausweis zur Folge und führt zu keiner Erstattung an den Kunden.
